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BFH-Urteil vom 14. Juli 2015 – VIII R 21/13
1.  Hat das FA die Steuer unter Bezugnahme auf 
Gründe i.S. des § 165 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 
AO vorläufig festgesetzt, so bleibt der Vorläu-
figkeitsvermerk bis zu seiner ausdrücklichen 
Aufhebung wirksam. Eine stillschweigende Auf-
hebung des Vorläufigkeitsvermerks durch eine 
Änderungsveranlagung, auch wenn sie auf eine 
(andere) Korrekturvorschrift gestützt ist, ist aus-
geschlossen.
2.  Keine solche – unwirksame – stillschwei-
gende Aufhebung des Vorläufigkeitsvermerks, 
sondern dessen inhaltlich neue Bestimmung 
ist gegeben, wenn dem Änderungsbescheid im 
Verhältnis zum Ursprungsbescheid ein inhaltlich 
eingeschränkter Vorläufigkeitsvermerk beige-
fügt wird. Dies gilt auch, wenn ein sowohl auf 
§ 165 Abs. 1 Satz 1 AO als auch auf § 165 Abs. 1 
Satz 2 AO gestützter Vorläufigkeitsvermerk im 
geänderten Bescheid durch einen allein auf § 165 
Abs. 1 Satz 2 AO gestützten Vorläufigkeitsver-
merk ersetzt wird. Die durch einen solchen Vor-
läufigkeitsvermerk nicht erfassten Teile eines 
Änderungsbescheides erwachsen in Bestands-
kraft, soweit sie nicht innerhalb der Rechtsbe-
helfsfrist angefochten werden. . . . . . . . . . . . . . . . .  241

BFH-Beschluss des Großen Senats vom 27. Juli 
2015 – GrS 1/14
Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt 
voraus, dass der jeweilige Raum ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich für betriebliche/be-
rufliche Zwecke genutzt wird. . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

BFH-Urteil vom 18. August 2015 – V R 47/14
1.  Ein Antrag auf Ist-Besteuerung (§ 20 UStG) 
kann auch konkludent gestellt werden.
2.  Der Steuererklärung muss deutlich erkenn-
bar zu entnehmen sein, dass die Umsätze auf 
Grundlage vereinnahmter Entgelte erklärt wor-
den sind. Das kann sich aus einer eingereichten 
Einnahme-/Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 
EStG ergeben.
3.  Hat ein Steuerpflichtiger einen hinreichend 
deutlichen Antrag auf Genehmigung der Ist-
Besteuerung beim FA gestellt, dann hat die an-
tragsgemäße Festsetzung der Umsatzsteuer den 
Erklärungsinhalt, dass der Antrag genehmigt 
worden ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

BFH-Urteil vom 10. September 2015 – V R 41/14
Vermittlungsleistungen eines atypischen Mak-
lers mit Verwertungsbefugnis nach § 1 Abs. 2 
GrEStG sind nicht gemäß § 4 Nr. 9 Buchst. a 
UStG steuerfrei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

BFH-Urteil vom 23. September 2015 – V R 4/15
Für die Steuerermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 
UStG ist es unbeachtlich, wenn der Unternehmer 
die Personenbeförderungsleistung nicht selbst 

Steuerrechtsprechung
Folgende Entscheidungen des BFH wurden besprochen:

durchführt, sondern durch einen Subunterneh-
mer durchführen lässt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

BFH-Urteil vom 24. September 2015 – V R 9/14
Die Ausschlussfrist des § 18 Abs. 9 Satz 3 UStG 
wahrt nur, wer einen Antrag stellt, in dem er 
Angaben zu den entsprechend Art. 3 Buchst. a 
Satz 2 i.V.m. Anhang C Buchst. F der Richtlinie 
9/1072/EWG geforderten Mindestinformationen 
(Art der Tätigkeit oder des Gewerbezweigs für 
die er die Leistungen bezogen hat) macht.  . . . . .  24

BFH-Urteil vom 14. Oktober 2015 – V R 10/14
1.  Das Zuordnungswahlrecht gilt nur für die 
Herstellung und Anschaffung von Gegenständen.
2.  Der Bezug von sonstigen Leistungen wird 
vom Zuordnungswahlrecht nicht umfasst; diese 
sind entsprechend der (beabsichtigten) Verwen-
dung gemäß § 15 Abs. 4 UStG aufzuteilen. . . . . . .  89

BFH-Urteil vom 20. Oktober 2015 – VIII R 33/13
1.  Nach der vor Einführung der Regelungen 
in § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG durch das StEntlG 
1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl I 1999, 
402) geltenden Rechtslage kann im Fall der Re-
alteilung mit Buchwertfortführung ein gewinn-
wirksamer Bilanzierungsfehler der realgeteilten 
Personengesellschaft nach den Grundsätzen des 
formellen Bilanzenzusammenhangs bei den Re-
alteilern berichtigt werden.
2.  Der Bilanzansatz für ein in der Gesamthands-
bilanz vor der Realteilung vollständig abge-
schriebenes Wirtschaftsgut ist fehlerhaft, wenn 
für dieses Wirtschaftsgut in einer darauf bezo-
genen negativen Ergänzungsbilanz keine kor-
respondierenden Zuschreibungen erfolgt sind. 
Geht dieses Wirtschaftsgut auf Realteiler über, 
kann die von ihnen fortgeführte negative Ergän-
zungsbilanz bei ihnen auf Grundlage des formel-
len Bilanzenzusammenhangs gewinnerhöhend 
aufgelöst werden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242

BFH-Beschluss vom 27. Oktober 2015 – X R 28/12
Dem Großen Senat des BFH wird gemäß § 11 
Abs. 4 FGO die folgende Rechtsfrage zur Ent-
scheidung vorgelegt:
Wie ist im Fall der teilentgeltlichen Übertra-
gung eines Wirtschaftsguts aus einem Einzelbe-
triebsvermögen eines Mitunternehmers in das 
Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmer-
schaft (§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG) die Höhe 
eines eventuellen Gewinns aus dem Übertra-
gungsvorgang zu ermitteln?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

BFH-Urteil vom 3. November 2015 – VIII R 62/13
Die Einkünfte einer Ärzte-GbR sind insgesamt 
solche aus Gewerbebetrieb, wenn die GbR auch 
Vergütungen aus ärztlichen Leistungen er-
zielt, die in nicht unerheblichem Umfang ohne 
 leitende und eigenverantwortliche Beteiligung 
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BFH-Urteil vom 14. Januar 2016 – V R 63/14
1.  Überlässt ein Unternehmer nur seinen Ange-
stellten gegen Kostenbeteiligung Parkraum, er-
bringt er damit eine entgeltliche Leistung.
2.  Die Besteuerung unentgeltlicher Leistungen 
erlaubt keinen Rückschluss auf die Besteuerung 
von Dienstleistungen, die der Unternehmer ge-
gen verbilligtes Entgelt erbringt. . . . . . . . . . . . . . .  154

BFH-Urteil vom 18. Februar 2016 – V R 60/13
Beteiligt sich eine gemeinnützige Stiftung an 
einer gewerblich geprägten vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft, unterhält sie auch 
dann keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 
wenn die Personengesellschaft zuvor originär 
gewerblich tätig war (Fortsetzung des BFH-
Urteils vom 25.5.2011 I R 60/10, BFHE 234, 59, 
 BStBl II 2011, 858).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

BFH-Urteil vom 18. Februar 2016 – V R 46/14
Wird eine Aufgabe durch Vertrag ohne eine 
spezifische gesetzliche Grundlage übertragen, 
führt dies nicht zu einer Anerkennung i.S. des 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. g und i MwStSystRL als 
Einrichtung. Ebenso kann die Kostenübernah-
me für eine bestimmte Aufgabe nur dann zu 
einer anerkannten Einrichtung i.S. des Art. 132 
Abs. 1 Buchst. g und i MwStSystRL führen, wenn 
für die Zahlung eine gesetzliche Grundlage be-
steht.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214

BFH-Urteil vom 18. Februar 2016 – V R 23/15
1.  Wird ein von einer GmbH bebautes Grund-
stück teilweise dem Geschäftsführer zu Wohn-
zwecken überlassen, so scheidet ein Vorsteuer-
abzug für den Wohnteil gemäß § 15 Abs. 2 UStG 
aus, wenn dieser steuerfrei vermietet wurde.
2.  Das Recht zur Nutzung zu Wohnzwecken auf-
grund des Arbeitsvertrags des Geschäftsführers 
kann Teilentgelt für seine Arbeitsleistung dar-
stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218

BFH-Urteil vom 22. März 2016 – VIII R 58/13
Löst ein Steuerpflichtiger mit Gewinnermittlung 
nach § 4 Abs. 3 EStG die von ihm gebildete An-
sparabschreibung für die geplante Anschaffung 
eines Wirtschaftsguts nicht spätestens durch 
Ansatz einer entsprechenden Betriebseinnah-
me in seiner Gewinnermittlung für den zweiten 
auf die Bildung folgenden Veranlagungszeit-
raum auf, so kann das FA den erklärungsgemäß 
für jenes Jahr ergangenen Einkommensteuer-
bescheid nicht nach Maßgabe des § 173 Abs. 1 
Nr. 1 AO unter Hinweis auf das spätere Bekannt-
werden der Nichtanschaffung des Wirtschafts-
guts ändern. Denn die Nichtanschaffung ist kein 
Tatbestandsmerkmal für die Auflösung der An-
sparabschreibung nach § 7g Abs. 4 Satz 2 EStG 
a.F. und daher insoweit keine rechtserhebliche 
Tatsache. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  307

der Mitunternehmer-Gesellschafter erbracht 
 werden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184

BFH-Urteil vom 3. November 2015 – VIII R 63/13
Erhält ein (Schein-)Gesellschafter eine von der 
Gewinnsituation abhängige, nur nach dem eige-
nen Umsatz bemessene Vergütung und ist er zu-
dem von einer Teilhabe an den stillen Reserven 
der Gesellschaft ausgeschlossen, kann wegen 
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